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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht die federführenden 

Ausschüsse, den Rechtsausschuss und den Ausschuss für konstitutionelle Fragen, folgende 

Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. nimmt die Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) über bessere Rechtsetzung und die 

Aufnahme neuer innovativer Elemente zur Kenntnis, die darauf abzielen, die Qualität 

der Rechtsetzung zu verbessern, was dazu beitragen kann, einen echten Mehrwert in 

Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung zu schaffen, 

insbesondere durch die Einführung einer jährlichen Aufwandserhebung, von Zielen zur 

Verringerung des Verwaltungsaufwands, KMU- und Wettbewerbsfähigkeitstests, die 

der rote Faden sein sollten, der sich durch jede Folgenabschätzung zieht, sowie durch 

die Einbindung des Ausschusses für Regulierungskontrolle bei der Kontrolle der 

Qualität der Folgenabschätzungen, aber auch durch verbesserte 

Gesetzgebungsverfahren, eine loyale Zusammenarbeit zwischen den europäischen 

Organen und mehr Transparenz bei der Rechtsetzung, wobei die Grundprinzipien des 

Unionsrechts – demokratische Legitimität, Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit – zu 

beachten sind; 

2. betrachtet die Vereinbarung über bessere Rechtsetzung als eine interinstitutionelle 

Maßnahme zur Verbesserung der Qualität der Rechtsvorschriften der Union; erinnert 

daran, dass die EU-Rechtsvorschriften unterschiedliche Vorschriften in 28 

Mitgliedstaaten in vielen Bereichen harmonisieren oder ersetzen, indem sie die 

nationalen Märkte gegenseitig und gleichermaßen zugänglich machen und die 

Verwaltungskosten insgesamt senken, um einen voll funktionsfähigen Binnenmarkt zu 

schaffen; 

3. hält eine loyale und transparente Zusammenarbeit zwischen dem Parlament, dem Rat 

und der Kommission für wichtig, die sich konkret in einer echten Verpflichtung der 

Kommission widerspiegeln muss, das Parlament und den Rat auf gleicher Ebene in die 

Umsetzung ihrer Programmplanungsvereinbarungen einzubeziehen, und erinnert die 

Kommission an ihre Verpflichtung, zeitnah auf legislative und nichtlegislative 

Eigeninitiativberichte zu reagieren; bedauert, dass auf mehrere Initiativberichte keine 

Reaktion erfolgt ist, und fordert die Kommission auf, den Mitgesetzgebern innerhalb 

von drei Monaten die Gründe für die Rücknahme eines Textes sowie eine mit Gründen 

versehene Antwort auf Ersuchen um legislative oder nichtlegislative Vorschläge zu 

übermitteln; 

4. betont, dass heutzutage beim Informationsaustausch ein unausgewogenes Verhältnis 

zwischen Parlament und Rat herrscht, da die Sitzungen der parlamentarischen 

Ausschüsse öffentlich sind, die des Rates hingegen nicht; hält es daher für äußerst 

wichtig, Ziffer 34 der Vereinbarung unverzüglich anzuwenden, in der es heißt, dass das 

Parlament und der Rat als Mitgesetzgeber während der gesamten Dauer der 

interinstitutionellen Verhandlungen enge Kontakte pflegen müssen, insbesondere durch 

Meinungs- und Informationsaustausch; 
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5. nimmt als Mitgesetzgeber, der mit der Kontrolle der Kommission betraut ist, die 

Einsetzung der Taskforce für Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und „Weniger, aber 

effizienteres Handeln“ zur Kenntnis, die unter Berücksichtigung der Interinstitutionellen 

Vereinbarung dazu beitragen sollte, das Vertrauen der Bürger zu stärken, die den 

Grundsatz der Subsidiarität als einen Schlüsselaspekt des demokratischen Prozesses 

erachten, und von der Europäischen Union erwarten, dass sie dort tätig wird, wo sie 

einen echten Mehrwert bietet, und dafür sorgt, dass sie noch stärker in den europäischen 

Entscheidungsprozess eingebunden werden; 

6. ist der Auffassung, dass der Grundsatz „Vorfahrt für KMU“ eine wichtige Rolle bei der 

Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum spielen sollte, indem dadurch die 

ungerechtfertigten Kosten der Rechtsvorschriften für KMU verringert werden; weist 

darauf hin, dass Rechtsvorschriften unterschiedliche Auswirkungen auf 

Großunternehmen und KMU haben können, und dass diese während des gesamten 

Gesetzgebungsverfahrens berücksichtigt werden sollten; fordert die Kommission auf, zu 

prüfen, wie die Bedürfnisse der KMU bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften 

stärker berücksichtigt werden können und einen „KMU-Test“ durchzuführen, um die 

möglichen Auswirkungen ihrer Vorschläge auf die KMU zu überprüfen, während 

gleichzeitig unabhängig von der Größe des Unternehmens weiterhin hohe Standards für 

den Verbraucher-, Arbeitnehmer-, Gesundheits- und Umweltschutz gewährleistet 

werden; weist darauf hin, dass eine Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern dazu 

beitragen kann, sicherzustellen, dass Maßnahmen auch in kleinen und mittleren 

Unternehmen unbürokratisch umgesetzt werden; 

7. fordert die Kommission im Rahmen der besseren Rechtsetzung auf, die sozialen und 

ökologischen Folgen ihrer Politik sowie ihre Auswirkungen auf die Grundrechte der 

Bürger besser zu beurteilen, indem sie nicht nur die Kosten der Nichtregelung auf 

europäischer Ebene, sondern auch die Tatsache berücksichtigt, dass die Kosten-Nutzen-

Analyse nur eines von vielen Kriterien ist; 

8.  verweist mit Nachdruck auf den Leitfaden für Folgenabschätzungen und insbesondere 

auf die Leitlinien über die Durchführung von Folgenabschätzungen zu wesentlichen 

Änderungen; ist der festen Überzeugung, dass Folgenabschätzungen zu den 

Änderungsanträgen des Parlaments dazu beitragen werden, die Stellung des Parlaments 

zu stärken; weist darauf hin, dass die Folgenabschätzungen zwar einen positiven Beitrag 

zur Verbesserung der Qualität der Rechtsvorschriften der Union leisten, erinnert jedoch 

daran, dass die Folgenabschätzungen gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung über 

bessere Rechtsetzung weder zu unnötigen Verzögerungen im Rechtsetzungsverfahren 

führen, noch die Fähigkeit der Mitgesetzgeber, Änderungen vorzuschlagen, 

beeinträchtigen oder den politischen Entscheidungsprozess ersetzen dürfen; 

9. weist darauf hin, dass es gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung „jedem einzelnen der drei Organe [obliegt], seine Folgenabschätzung 

selbst zu gestalten, einschließlich des Einsatzes interner Ressourcen und der 

Qualitätskontrolle“; 
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10. betont im Sinne der Vereinbarung, wie wichtig es ist, dass die „ursprüngliche 

Folgenabschätzung der Kommission und jede weitere im Laufe des 

Gesetzgebungsprozesses von den Organen durchgeführte Folgenabschätzung“ vor Ende 

des Gesetzgebungsprozesses in dem Bemühen um Transparenz gegenüber den Bürgern 

und Interessengruppen öffentlich bekannt gemacht werden; 

11. hält es für wichtig, dass die Interessengruppen zeitnah, öffentlich und auf transparente 

Weise eingebunden und angehört werden, damit ausreichend Zeit für aussagekräftige 

Antworten bleibt; hält es für sehr wichtig, dass die öffentlichen Konsultationen von der 

Kommission in der Phase der Vorbereitung in allen Amtssprachen geführt werden; 

12. betont die Bedeutung der vereinbarten jährlichen Aufwandserhebung als Instrument, 

das zur Ermittlung und Überwachung der Ergebnisse der EU-Bemühungen zur 

Vermeidung unnötiger Belastungen und zur Verbesserung der Qualität der 

Rechtsetzung der Union beitragen könnte, die ambitioniert sein muss; 

13. fordert die Kommission nachdrücklich auf, alle in der Interinstitutionellen Vereinbarung 

über bessere Rechtsetzung vorgeschlagenen Maßnahmen unverzüglich einzuführen, vor 

allem die Maßnahmen betreffend eine loyale Zusammenarbeit zwischen den Organen 

und insbesondere die jährliche Aufwandserhebung, zumal dieses Instrument eine 

Schlüsselrolle bei der Umsetzung und ordnungsgemäßen Anwendung der EU-

Rechtsvorschriften spielen kann, und zwar insbesondere bei der Überprüfung der Um- 

und Durchsetzung der Richtlinien durch die Mitgliedstaaten sowie aller nationalen 

Maßnahmen, die über die Bestimmungen des EU-Rechts hinausgehen 

(„Überregulierung“), wobei zu berücksichtigen ist, dass es den Mitgliedstaaten stets 

freisteht, höhere Standards anzuwenden, wenn im Unionsrecht nur Mindeststandards 

festgelegt sind; ist in diesem Zusammenhang der Auffassung, dass die jährliche 

Aufwandserhebung eine zusätzliche Gelegenheit bietet, den Mehrwert der EU-

Rechtsvorschriften deutlich zu machen und den Bürgern Transparenz zu bieten; 

14. stellt fest, dass der Ausschuss für Regulierungskontrolle ein begrüßenswerter erster 

Schritt zur Schaffung eines unabhängigen Gremiums ist; ist der Auffassung, dass der 

neue Ausschuss für Regulierungskontrolle einen größeren Ehrgeiz an den Tag legen 

muss; fordert, dass die Arbeit des Ausschusses für Regulierungskontrolle bei der 

Wahrnehmung seiner Aufgabe der Beaufsichtigung und der objektiven Beratung in 

Bezug auf die Qualität der Folgenabschätzungen regelmäßig bewertet und überwacht 

wird; hält es für sinnvoll, dass die Stellungnahmen des Ausschusses für 

Regulierungskontrolle gleichzeitig mit den Ergebnissen der Folgenabschätzungen 

öffentlich bekannt gemacht werden; 

15. begrüßt, dass die Interinstitutionelle Vereinbarung vorsieht, bei der Festsetzung der 

Gesetzgebungsagenda den „europäischen Mehrwert“ jeder vorgeschlagenen 

Unionsmaßnahme sowie die Kosten eines Verzichts auf EU-politisches Handeln in 

vollem Umfang zu berücksichtigen, wenn auf Unionsebene nichts unternommen wird; 

betont, dass die Kosten eines Verzichts auf EU-politisches Handeln auf 1,75 Billionen 

EUR pro Jahr geschätzt werden können, was 12 % des BIP der EU (2016) entspricht1; 

würdigt die Arbeit der Direktion für Folgenabschätzung und europäischen Mehrwert 

des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments (EPRS) in diesem 

Zusammenhang; 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU%282017%29603239_EN.pdf 
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16. hebt hervor, dass die Wahl der Rechtsgrundlage für einen Vorschlag der Kommission 

sich auf objektive, gerichtlich nachprüfbare Umstände gründen muss; betont jedoch das 

Recht des Parlaments als Mitgesetzgeber, auf der Grundlage seiner Auslegung der 

Verträge Änderungen der Rechtsgrundlage vorzuschlagen; 

17. betont, dass der Schwerpunkt bei der besseren Rechtsetzung weniger auf den Abbau 

von Regulierung, sondern mehr auf hochwertige Rechtsvorschriften sowie darauf, wie 

die Interessen der EU-Bürger mithilfe dieser Vorschriften geschützt und gefördert 

werden können, gelegt werden sollte; betont, wie wichtig es ist, den Grundrechten 

sowie den Belangen der Beschäftigung, des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am 

Arbeitsplatz das gleiche Gewicht zu verleihen wie den finanziellen Erwägungen bei der 

Durchführung legislativer Eignungsprüfungen; weist darauf hin, dass bei 

Widersprüchen die Grundrechte stets Vorrang haben sollten; 

18. weist darauf hin, dass die Kommission im Sinne der Vereinbarung prüfen wird, ob es 

möglich ist, im Rahmen des Programms zur Gewährleistung der Effizienz und 

Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT) Ziele für die Verringerung der Belastung 

in bestimmten Branchen festzulegen, um eine Verringerung des Rechts- und 

Verwaltungsaufwands anzustreben; fordert die Kommission auf, die Ziele für die 

Verringerung ungerechtfertigter Belastungen in Schlüsselsektoren zu klären und 

gegebenenfalls festzulegen, ohne dass dadurch die Verwirklichung der ehrgeizigen 

strategischen Ziele der Union beeinträchtigt wird; 

19. erinnert daran, dass das Parlament in seinem am 9. März 2016 gefassten Beschluss zur 

neuen IIV erklärte, dass der Wortlaut der neuen IIV die drei Organe nicht ausreichend 

dazu verpflichtet, KMU- und Wettbewerbsfähigkeitstests in ihre Folgenabschätzungen 

einzubeziehen; ist der festen Überzeugung, dass weitere Schritte unternommen werden 

sollten, um alle drei Organe zu verpflichten, solche Tests in ihre Folgenabschätzungen 

einzubeziehen; 

20. fordert seinen Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten auf, im 

Ausschuss regelmäßig Zeit einzuplanen, um eine Analyse der Umsetzung der 

Rechtsvorschriften vorzunehmen; ist der Auffassung, dass der Ausschuss die 

Kommission regelmäßig auffordern sollte, ihre Folgenabschätzung in einer Sitzung des 

gesamten Ausschusses vorzustellen; 

21. fordert all seine Ausschüsse auf, die Folgenabschätzungen der Kommission 

systematisch zu überprüfen und die Ex-ante-Analyse der Folgenabschätzung des 

Europäischen Parlaments so früh wie möglich im Gesetzgebungsverfahren zu 

überprüfen; 
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